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werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen teilt 
jedem Staat, der Partei dieser Konvention ist, die getrof
fenen Verwaltungsvereinbarungen mit.

§ 27
Die für die Beamten der Spezialorganisationen ausgestell

ten Passierscheine der Vereinten Nationen werden von den 
Staaten, die Parteien dieser Konvention sind, als gültige 
Reiseausweise anerkannt.

§ 28
Die Anträge der Beamten der Spezialorganisationen, die In

haber von Passierscheinen der Vereinten Nationen sind, auf 
Erteilung von Visa (falls solche erforderlich sind) sind in 
möglichst kurzer Frist zu bearbeiten, sofern ihnen eine Be
scheinigung beiliegt, daß diese Beamten für eine Spezialorga
nisation reisen. Den Inhabern dieser Passierscheine sind Er
leichterungen zur Beschleunigung der Reise zu gewähren.

§ 29
Ähnliche Erleichterungen, wie die in § 28 erwähnten, wer

den den Sachverständigen und sonstigen Personen gewährt, 
die, ohne im Besitz eines Passierscheins der Vereinten Natio
nen zu sein, Inhaber einer Bescheinigung sind, in der bestätigt 
wird, daß sie im Auftrag einer Spezialorganisation reisen.

§ 30
Die Generaldirektoren der Spezialorganisationen, die stell

vertretenden Generaldirektoren, Abteilungsleiter und son
stigen Beamten in einem Range, der mindestens demjenigen 
eines Abteilungsleiters der Spezialorganisationen entspricht, 
genießen die gleichen Reiseerleichterungen wie Mitglieder 
diplomatischer Vertretungen vergleichbaren Ranges, wenn sie 
für Spezialorganisationen reisen und mit einem Passierschein 
der Vereinten Nationen versehen sind.

Artikel IX 
Schlichtung von Streitigkeiten

§ 31
Jede Spezialorganisation hat geeignete Verfahren vorzu

sehen zur Schlichtung
a) von Streitigkeiten auf dem Gebiet des Vertragsrechts 

oder von anderen privatrechtlichen Streitigkeiten, an de
nen die Spezialorganisation beteiligt ist;

b) von Streitigkeiten, an denen ein Beamter einer Spezial
organisation beteiligt ist, der im Hinblick auf seine 
dienstliche Stellung Immunität genießt, falls diese Im
munität nicht gemäß den Bestimmungen des § 22 auf
gehoben wurde.

§ 32
Jeder Streitfall über die Auslegung oder Anwendung dieser 

Konvention ist beim Internationalen Gerichtshof anhängig zu 
machen, es sei denn, daß die Parteien im Einzelfall ein ande
res Schlichtungsverfahren vereinbaren. Kommt es zu einem 
Streitfall zwischen einer der Spezialorganisationen einerseits 
und einem Mitgliedstaat andererseits, so ist ein Gutachten 
über jede aufgeworfene Rechtsfrage gemäß Artikel 96 der 
Charta und Artikel 65 des Statuts des Gerichtshofes sowie der 
zwischen den Vereinten Nationen und der beteiligten Spezial
organisation geschlossenen Abkommen einzuholen. Das Gut
achten des Gerichtshofes wird von den Parteien als bindend 
anerkannt.

Artikel X
Anhänge and Anwendung der Konvention 

auf die einzelnen Spezialorganisationen
§ 33

Die allgemeinen Vorschriften finden auf jede Spezialorgani
sation Anwendung, vorbehaltlich aller Abänderungen, die 
sich aus dem endgültigen (oder revidierten) Wortlaut des auf

die jeweilige Spezialorganisation bezüglichen Anhangs nach 
Maßgabe der §§ 36 und 38 ergeben.

§ 34
Die Bestimmungen der Konvention sind für jede Spezial

organisation unter Berücksichtigung der Aufgaben, die ihr 
durch ihre Satzung übertragen sind, auszulegen.

§ 35
Die Entwürfe der Anhänge 1 bis 9 stellen Empfehlungen 

an die darin namentlich bezeichneten Spezialorganisationen 
dar. Einer in § 1 nicht genannten Spezialorganisation über
mittelt der Generalsekretär den Entwurf eines Anhangs, der 
vom Wirtschafts- und Sozialrat empfohlen wird.

§36
Der endgültige Wortlaut jedes Anhangs ist der von der je

weiligen Spezialorganisation gemäß dem in ihrer Satzung 
vorgeschriebenen Verfahren genehmigte Wortlaut. Jede Spe
zialorganisation übermittelt dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen eine Kopie des von ihr genehmigten Anhangs, 
der an die Stelle des in § 35 bezeichneten Entwurfs tritt.

§ 37
Die vorliegende Konvention wird auf eine Spezialorganisa

tion anwendbar, sobald sie dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen den endgültigen Wortlaut des sie betreffenden 
Anhangs übermittelt und ihm mitgeteilt hat, daß sie die durch 
den Anhang geänderten allgemeinen Bestimmungen annimmt 
und sich verpflichtet, die §§ 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 und 45 
(vorbehaltlich der Änderungen des § 32, die etwa erforderlich 
sind, damit der endgültige Wortlaut des Anhangs der Satzung 
der Spezialorganisation entspricht) sowie alle Bestimmungen 
des Anhangs, die der Spezialorganisation Verpflichtungen 
auf erlegen, in Kraft zu setzen. Der Generalsekretär übersen
det allen Mitgliedern der Vereinten Nationen sowie allen 
sonstigen Staaten, die Mitglieder der Spezialorganisation sind, 
beglaubigte Abschriften aller Anhänge, die ihm gemäß diesem 
Paragraph, und die revidierten Anhänge, die ihm gemäß 
§ 38 übermittelt worden sind.

§ 38
Nimmt eine Spezialorganisation, nachdem sie den endgül

tigen Wortlaut eines Anhangs gemäß § 36 übermittelt hat, 
nach ihrem satzungsmäßigen Verfahren gewisse Änderungen 
dieses Anhangs an, so übermittelt sie den revidierten Wort
laut des Anhangs dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen.

§ 39
Die Bestimmungen dieser Konvention beschränken und 

beeinträchtigen in keiner Weise die Privilegien und Immu
nitäten, die von einem Staat einer Spezialorganisation mit 
Rücksicht auf die Errichtung ihres Sitzes oder ihrer Zweig
stellen in dem Gebiet dieses Staates bereits gewährt worden 
sind oder in Zukunft gewährt werden. Die vorliegende Kon
vention darf nicht dahin ausgelegt werden, daß sie zusätz
liche Vereinbarungen zwischen einem Mitgliedstaat und einer 
Spezialorganisation verbietet, mit denen bezweckt wird, die 
Bestimmungen dieser Konvention zu ergänzen oder die da
durch gewährten Privilegien und Immunitäten zu erweitern 
oder zu begrenzen.

§ 40
Die allgemeinen Vorschriften dieser Konvention in der Fas

sung, die sie durch etwaige Abänderungen in dem endgülti
gen Wortlaut des von den Spezialorganisationen dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen gemäß § 36 (oder nach 
Revision gemäß § 38) übermittelten Anhangs erfahren haben, 
müssen mit den jeweils geltenden Satzungen der Spezial Orga
nisationen übereinstimmen. Ist hierzu eine Satzungsänderung 
erforderlich, so ist der Änderung nach Maßgabe des satzungs-


